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(54) Sanitärartikel, insbesondere Wasserklosett, hergestellt aus mindestens zwei Bauteilen

(57) Die Erfindung betrifft einen Sanitärartikel, bei-
spielsweise ein Wasserklosett. Die Toilette weist eine
Zuführungsöffnung (15) für Spülflüssigkeit auf, welche
über einen Zuführungskanal (16) mit Spülflüssigkeit ver-
sorgt werden kann. Dabei wird die Toilette von mehreren
miteinander verbundenen Bauteilen (13,14) gebildet,
von denen jedes Bauteil (13,14) jeweils einen umfangs-
mässig geschlossenen Teilbereich (2d,2e) der Begren-
zungswandungen der Toilette (2) bildet. Der Zuführungs-

kanal (16) und derjenige Teilbereich (2d) der Begren-
zungswandungen (2), welcher die Zuführungsöffnung
(15) für Spülflüssigkeit aufweist, sind gemeinsam von ei-
nem einstückigen Bauteil (13) gebildet.
Durch die erfindungsgemässe Ausgestaltung wird es
möglich, keramische Sanitärartikel, wie Wasserklosetts
oder Pissoirs, mit interner Spülwasserführung in hoch-
stehender Qualität kostengünstig zur Verfügung zustel-
len.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sani-
tärartikel zum Anschluss an eine Abwasserleitung sowie
ein Verfahren zur Herstellung des Sanitärartikels ge-
mäss den Oberbegriffen der unabhängigen Patentan-
sprüche.
[0002] Sanitärartikel zum Anschluss an eine Abwas-
serleitung, wie Wasserklosetts und Pissoirs, dienen der
Abführung von festen und flüssigen Abfallstoffen in das
Abwassersystem.
[0003] Um einen vollständigen Transport der einge-
brachten Abfallstoffe in das Abwassersystem zu bewir-
ken und die mit den Abfallstoffen in Kontakt gekomme-
nen Wände des Sanitärartikels zu spülen, weisen solche
Sanitärartikel in den Begrenzungswandungen ihres Auf-
nahmeraumes eine oder mehrere Zuführungsöffnungen
für Spülwasser auf, welche über einen internen Zufüh-
rungskanal mit Spülwasser versorgt werden.
[0004] Insbesondere bei Sanitärartikeln aus kerami-
schen Werkstoffen, welche bevorzugterweise einstückig
ausgebildet werden, ergibt sich dabei jedoch dass Pro-
blem, dass die Gestaltungsfreiheit bezüglich der Bildung
von geschlossenen Zuführungskanälen sehr beschränkt
ist und dass grössere Formteile mit solchen Zuführungs-
kanälen sehr aufwendig und ausschussintensiv in der
Herstellung sind.
[0005] WO 03/048467 A1 offenbart eine Klosettschüs-
sel, bei der das zuvor genannte Problem dadurch ver-
mieden wird, dass der Zuführungskanal für das Spülwas-
ser durch Zusammenfügen zweier separater Bauteile ge-
bildet wird. Hierdurch weisen die den Zuführungskanal
bildenden Bauteile eine relativ unkomplizierte Form auf
und sind entsprechend einfach herzustellen. Dieses
Konstruktionsprinzip hat jedoch den entscheidenden
Nachteil, dass die Fügestellen der den Zuführungskanal
bildenden Bauteile durch den im Zuführungskanal auf-
tretenden Wasserdruck belastet werden und mit der Zeit
undicht werden können oder im schlimmsten Fall sogar
versagen können.
[0006] Es stellt sich deshalb die Aufgabe, einen Sani-
tärartikel und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur
Verfügung zu stellen, welche die zuvor genannten Nach-
teile des Standes nicht aufweisen oder zumindest teil-
weise vermeiden.
[0007] Diese Aufgabe wird durch den Sanitärartikel
und das Herstellungsverfahren gemäss den unabhängi-
gen Patentansprüchen gelöst.
[0008] Entsprechend betrifft ein erster Aspekt der Er-
findung einen Sanitärartikel zum Anschluss an eine Ab-
wasserleitung zwecks Abführung von flüssigen und/oder
festen Abfallstoffen in die Abwasserleitung, wie z.B. ein
Wasserklosett, ein Pissoir oder ein Waschbecken.
[0009] Der Sanitärartikel weist einen Aufnahmeraum
zur Aufnahme der Abfallstoffe auf, welcher umfangsmäs-
sig geschlossenen ist und in welchen von oben her eine
Aufnahmeöffnung zum schwerkraftbefördeten Zuführen
der Abfallstoffe einmündet. In seinem unteren Bereich

weist der Aufnahmeraum eine Abgabeöffnung auf, über
welche die zugeführten Abfallstoffe in die Abwasserlei-
tung abgeführt werden können.
[0010] Die Begrenzungswandungen des Aufnahme-
raumes werden von mindestens zwei Bauteilen gebildet,
welche miteinander verbunden sind und von denen jedes
Bauteil jeweils einen umfangsmässig geschlossenen
Teilbereich der Begrenzungswandungen des Aufnah-
meraumes bildet. Diese Bauteile bilden also in einer
Richtung von der Aufnahmeöffnung zur Abgabeöffnung
gesehen hintereinander angeordnete Teilbereiche der
Begrenzungswandungen.
[0011] In einem Bereich zwischen der Aufnahmeöff-
nung und der Abgabeöffnung weisen die Begrenzungs-
wandungen des Aufnahmeraumes mindestens eine Zu-
führungsöffnung für Spülflüssigkeit auf, über welche in
diesem Bereich an verschiedenen Umfangspositionen
Spülflüssigkeit in den Aufnahmeraum eingebracht wer-
den kann, um die eingebrachten Abfallstoffe in die Ab-
wasserleitung zu transportieren und die mit diesen in
Kontakt gekommenen Wandbereiche des Sanitärartikels
zu spülen. Der Begriff "mindestens eine Zuführungsöff-
nung" bedeutet, dass eine einzige Zuführungsöffnung
vorhanden sein kann, über welche in diesem Bereich an
verschiedenen Umfangspositionen Spülflüssigkeit in
den Aufnahmeraum eingebracht werden kann, oder dass
mehrere separate Zuführungsöffnungen hierfür vorhan-
den sein können.
[0012] Weiter weist der Sanitärartikel einen Zufüh-
rungskanal für Spülflüssigkeit auf, über welchen die in
dem Bereich zwischen der Aufnahmeöffnung und der
Abgabeöffnung angeordnete mindestens eine Zufüh-
rungsöffnung mit einer unter Druck stehenden Spülflüs-
sigkeit versorgt werden kann. Der Zuführungskanal er-
streckt sich dabei bevorzugterweise in Umfangsrichtung
des Aufnahmeraumes, so dass er bei mehreren separa-
ten Zuführungsöffnungen die einzelnen Zuführungsöff-
nungen auf möglichst kurzem Weg miteinander verbin-
det und gemeinsam mit Spülflüssigkeit versorgen kann
bzw. bei einer sich über den Umfang oder über einen
Teilbereich des Umfangs des Aufnahmeraumes erstrek-
kenden Zuführungsöffnung diese möglichst gleichmäs-
sig über ihre gesamte Umfangserstreckung mit Spülflüs-
sigkeit versorgen kann. Üblicherweise kommt beim be-
stimmungsgemässen Betrieb des Sanitärartikels norma-
les Leitungswasser als Spülflüssigkeit zum Einsatz, ge-
gebenenfalls unter Zugabe von Duft- und/oder Desinfek-
tionsstoffen.
[0013] Der Zuführungskanal zum Zuführen der
Spülflüssigkeit zu den Zuführungsöffnungen und derje-
nige Teilbereich der Begrenzungswandungen des Auf-
nahmeraumes, welcher die Zuführungsöffnungen auf-
weist, werden gemeinsam von einem einstückigen Bau-
teil gebildet.
[0014] Mit anderen Worten gesagt betrifft die Erfin-
dung also einen Sanitärartikel zum Anschluss an eine
Abwasserleitung mit einem umfangsmässig geschlosse-
nen Aufnahmeraum mit einer Aufnahmeöffnung und ei-

1 2



EP 2 466 021 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ner Abgabeöffnung. Die Begrenzungswandungen des
Aufnahmeraumes weisen in einem Bereich zwischen der
Aufnahmeöffnung und der Abgabeöffnung eine Zufüh-
rungsöffnung für Spülflüssigkeit auf, welche über einen
Zuführungskanal mit Spülflüssigkeit versorgt werden
kann, zum Zuführen derselben an verschiedenen Um-
fangspositionen in den Aufnahmeraum. Dabei werden
die Begrenzungswandungen von mehreren miteinander
verbundenen Bauteilen gebildet, von denen jedes Bau-
teil jeweils einen umfangsmässig geschlossenen Teilbe-
reich der Begrenzungswandungen bildet. Der Zufüh-
rungskanal und derjenige Teilbereich der Begrenzungs-
wandungen, welcher die Zuführungsöffnung für Spülflüs-
sigkeit aufweist, sind gemeinsam von einem einstücki-
gen Bauteil gebildet.
[0015] Durch die erfindungsgemässe Ausgestaltung
des Sanitärartikels wird es möglich, grosse Sanitärartikel
mit internen Zuführungskanälen für Spülflüssigkeit, ins-
besondere aus keramischen Werkstoffen, in hochste-
hender Qualität kostengünstig zur Verfügung zustellen.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform des Sa-
nitärartikels ist der Zuführungskanal als Ringkanal oder
Ringkanalsegment ausgebildet, und zwar bevorzugter-
weise derart, dass das einstückige Bauteil, welches den
Teilbereich der Begrenzungswandungen des Aufnah-
meraumes bildet, der die Zuführungsöffnungen für
Spülflüssigkeit aufweist, im Wesentlichen aus den Be-
grenzungen dieses Zuführungskanals besteht. Hier-
durch ergibt sich der Vorteil, dass dieses Bauteil sehr
kompakt ausgebildet werden kann, was dessen Herstel-
lung, insbesondere für den Fall, dass es aus einem ke-
ramischen Werkstoff hergestellt wird, deutlich verein-
facht.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Sanitärartikel in dem Bereich zwischen
der Aufnahmeöffnung und der Abgabeöffnung als an-
spruchsgemässe "mindestens eine Zuführungsöffnung"
eine oder mehrere spaltförmige Zuführungsöffnungen
auf, welche sich in Umfangsrichtung über einen Um-
fangsteilbereich oder über den gesamten Umfang des
Aufnahmeraumes erstrecken und über den Zuführungs-
kanal mit Spülflüssigkeit versorgt werden können. Bei
mehreren Zuführungsöffnungen können diese in Um-
fangsrichtung nebeneinander und/oder in einer Richtung
von der Aufnahmeöffnung zur Abgabeöffnung gesehen
hintereinander angeordnet sein. So kann z.B. eine ein-
zelne Ringdüse vorhanden sein, mit welcher über den
gesamten Umfang des Aufnahmeraumes Spülflüssigkeit
zugeführt werden kann, oder eine Anordnung von meh-
reren Ringdüsensegmenten, welche in Umfangsrichtung
nebeneinander zu einem Düsenring konfiguriert sind und
eine Zuführung von Spülflüssigkeit über mehrere Um-
fangsteilbereiche ermöglichen. Auch ist es z.B. vorgese-
hen, mehrere solcher Ringdüsen oder Düsenringe in ei-
ner Richtung von der Aufnahmeöffnung zur Abgabeöff-
nung gesehen hintereinander anzuordnen. Derartige
spaltförmige Zuführungsöffnungen eignen sich beson-
ders für die kurzzeitige Zuführung grösserer Mengen von

Spülflüssigkeit mit relativ kleinen Eintrittsgeschwindig-
keiten in den Aufnahmeraum, z.B. für das Spülen eines
Wasserklosetts oder Pissoirs.
[0018] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der Sanitärartikel in dem Bereich zwi-
schen der Aufnahmeöffnung und der Abgabeöffnung als
anspruchsgemässe "mindestens eine Zuführungsöff-
nung" mehrere punktförmige, insbesondere im Wesent-
lichen kreisrunde Zuführungsöffnungen auf, welche in
Umfangsrichtung über einen Umfangsteilbereich oder
über den gesamten Umfang des Aufnahmeraumes ver-
teilt angeordnet sind, so dass sie eine Zuführung von
Spülflüssigkeit an mehreren Umfangspositionen ermög-
lichen. Dabei können die punktförmigen Zuführungsöff-
nungen in einer Richtung von der Aufnahmeöffnung zur
Abgabeöffnung gesehen auf identischen oder verschie-
denen axialen Positionen angeordnet sein, insbesonde-
re in einer gemeinsamen Ebene oder in mehreren hin-
tereinander liegenden Ebenen.
[0019] Derartige punktförmige Zuführungsöffnungen
eignen sich besonders für die Zuführung kleinerer Men-
gen von Spülflüssigkeit mit relativ grossen Eintrittsge-
schwindigkeiten in den Aufnahmeraum, z.B. für das ge-
zielte Reinigen bestimmter Bereiche des Aufnahmerau-
mes mit Hilfe von Spülflüssigkeitsstrahlen und/oder für
eine Beschleunigung der Strömung in einem zur Abwas-
serleitung führenden Strömungsquerschnitt des Sanitär-
artikels zwecks Verbesserung des Transports von Ab-
fallstoffen in die Abwasserleitung.
[0020] Hierzu ist es gemäss einer bevorzugten Vari-
ante dieser Ausführungsform des Sanitärartikels vorge-
sehen, dass die punktförmigen Zuführungsöffnungen als
Strahldüsen ausgebildet sind und einen Düsenring oder
ein Düsenringsegment bilden. Dabei ist es weiter bevor-
zugt, dass sich, bei bestimmungsgemässer Beaufschla-
gung der Düsen über den Zuführungskanal mit einer un-
ter Druck stehenden Spülflüssigkeit, die einzelnen aus
den Düsen austretenden Spülflüssigkeitsstrahlen im
Wesentlichen in einem Punkt treffen oder in einem Be-
reich konzentrieren, bevorzugterweise in einem Bereich
der Begrenzungswandungen des Aufnahmeraumes,
welcher besonders zur Verschmutzung neigt.
[0021] Auch sind Kombinationen aus den beiden zuvor
genannten Ausführungsformen des Sanitärartikels vor-
gesehen, also Ausführungsformen, bei denen in dem Be-
reich zwischen der Aufnahmeöffnung und der Abgabe-
öffnung als anspruchsgemässe "mindestens eine Zufüh-
rungsöffnung" sowohl punktförmige als auch spaltförmi-
ge Zuführungsöffnungen vorhanden sind. Auch ist es
vorgesehen, dass der Sanitärartikel mehr als einen Be-
reich aufweist, in dem eine anspruchsgemässe "minde-
stens eine Zuführungsöffnung" vorhanden ist.
[0022] Gemäss weiteren bevorzugten Ausführungs-
formen des Sanitärartikels ist es vorgesehen, dass das
Bauteil, welches den Teilbereich der Begrenzungswan-
dungen des Aufnahmeraumes bildet, der die anspruchs-
gemässe "mindestens eine Zuführungsöffnung" für
Spülflüssigkeit aufweist, entweder den an die Aufnah-
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meöffnung angrenzenden Teilbereich der Begrenzungs-
wandungen, oder den an die Abführungsöffnung angren-
zenden Teilbereich der Begrenzungswandungen oder
weder den an die Aufnahmeöffnung angrenzenden Teil-
bereich noch den an die Abführungsöffnung angrenzen-
den Teilbereich der Begrenzungswandungen des Auf-
nahmeraumes bildet. Je nach Funktionsweise des Sani-
tärartikels kann die eine oder andere Ausführungsform
bevorzugter sein. Zudem sind auch Kombinationen aus
diesen Ausführungsformen vorgesehen, nämlich dann,
wenn der Sanitärartikel in mehreren Bereichen zwischen
der Aufnahmeöffnung und der Abgabeöffnung eine an-
spruchsgemässe "mindestens eine Zuführungsöffnung"
aufweist.
[0023] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Sanitärartikels sind die Zuführungsöff-
nungen für Spülflüssigkeit in der bei bestimmungsge-
mässer Verwendung des Sanitärartikels vorliegenden
Schwerkraftrichtung gesehen in einem hinterschnittenen
Bereich der Begrenzungswandungen des Aufnahmerau-
mes angeordnet. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass
eine Ablagerung von Schmutz im Bereich der Zufüh-
rungsöffnungen erschwert wird.
[0024] Bei noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Sanitärartikels sind sämtliche Bauteile,
welche die Begrenzungswandungen des Aufnahmerau-
mes bilden, aus einem keramischen Material hergestellt,
bevorzugterweise aus Porzellan oder Sanitärkeramik,
und stoffschlüssig durch Garnieren miteinander verbun-
den. Keramische Materialien sind im Sanitärbereich auf-
grund ihrer Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegenüber
chemischen Reinigungsmitteln bevorzugt. Um einer An-
haftung von Abfallstoffen entgegenzuwirken und eine
möglichst einfache Reinigung zu ermöglichen, ist es da-
bei weiter bevorzugt, dass die Bauteile auf ihren die Be-
grenzungswandungen des Aufnahmeraumes bildenden
Oberflächen mit einer sich zusammenhängend über die
Garnierfugen erstreckenden Glasur überzogen sind.
[0025] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des Sanitärartikels ist dasjenige Bauteil, welches
den Teilbereich der Begrenzungswandungen des Auf-
nahmeraumes bildet, der die anspruchsgemässe "min-
destens eine Zuführungsöffnung" für Spülflüssigkeit auf-
weist, aus Metall oder Kunststoff gebildet und mit den
übrigen die Begrenzungswandungen des Aufnahmerau-
mes bildenden Bauteilen stoffschlüssig, z.B. durch Kle-
ben, Verschweissen oder Löten, oder kraftschlüssig, z.B.
durch Klemmen, oder formschlüsssig, z.B. durch Ver-
schrauben, verbunden. Hierdurch ergeben sich vielfälti-
ge Möglichkeiten bezüglich der Ausgestaltung des die
Zuführungsöffnungen bereitstellenden Bauteils.
[0026] In einer bevorzugten Variante dieser Ausfüh-
rungsform des Sanitärartikels sind die übrigen die Be-
grenzungswandungen des Aufnahmeraumes bildenden
Bauteile jeweils aus einem keramischen Material, z.B.
aus Porzellan oder Sanitärkeramik, hergestellt. Hier-
durch ergeben sich besonders hochwertige Sanitärarti-
kels gemäss dieser Ausführungsform.

[0027] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Herstellung eines Sanitärartikels gemäss
dem ersten Aspekt der Erfindung.
[0028] Dabei wird ein erstes, einstückiges Bauteil be-
reitgestellt, welches eine umfangsmässig geschlossene
Durchtrittsöffnung bildet. Die Begrenzungswandungen
der Durchtrittsöffnung weisen in einem Bereich eine oder
mehrere Zuführungsöffnungen auf, über welche in die-
sem Bereich an verschiedenen Umfangspositionen eine
Spülflüssigkeit in die Durchtrittsöffnung einbringbar ist.
Die Zuführungsöffnungen können über einen von dem
ersten Bauteil gebildeten Zuführungskanal, welcher sich
bevorzugterweise in Umfangsrichtung der ersten Durch-
trittsöffnung erstreckt, mit einer’ unter Druck stehenden
Spülflüssigkeit versorgt werden.
[0029] Zusätzlich zum ersten Bauteil wird mindestens
ein weiteres, bevorzugterweise ebenfalls einstückiges
Bauteil zur Verfügung gestellt, welches ebenfalls mit Be-
grenzungswandungen eine umfangsmässig geschlos-
sene Durchtrittsöffnung bildet.
[0030] Sodann werden das erste Bauteil und das oder
die weiteren Bauteile zu einer Einheit zusammengefügt.
Dies geschieht derartig, dass die Begrenzungswandun-
gen der Durchtrittsöffnungen dieser Bauteile gemeinsam
die Begrenzungswandungen eines umfangsmässig ge-
schlossenen Aufnahmeraumes bilden, in welchen durch
Beaufschlagung des Zuführungskanals des ersten Bau-
teils mit einer Spülflüssigkeit unter Druck über die Zufüh-
rungsöffnungen des ersten Bauteils Spülflüssigkeit an
verschiedenen Umfangspositionen einbringbar ist.
[0031] Bei Ausführung des erfindungsgemässen Her-
stellungsverfahrens erhält man einen Sanitärartikel ge-
mäss dem ersten Aspekt der Erfindung mit den bereits
zuvor dargelegten Vorteilen.
[0032] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens werden jeweils einstückige Bauteile aus ei-
nem keramischen Material, bevorzugterweise aus Por-
zellan oder Sanitärkeramik, bereitgestellt, welche so-
dann durch Garnieren zusammengefügt werden.
[0033] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die Bauteile
auf ihren die Begrenzungswandungen des Aufnahme-
raumes bildenden Oberflächen mit einer sich zusam-
menhängend über die Garnierfugen erstreckenden Gla-
sur überzogen werden.
[0034] Hierdurch lassen sich auf wirtschaftliche Weise
hochwertige Sanitärartikel gemäss dem ersten Aspekt
der Erfindung herstellen, welche eine geringe Ver-
schmutzungsneigung aufweisen und einfach zu reinigen
sind.
[0035] Weitere bevorzugte Ausführungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und
aus der nun folgenden Beschreibung anhand der Figu-
ren. Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch einen ersten erfindungs-
gemässen Sanitärartikel; und
Fig. 2 einen Schnitt durch einen zweiten erfindungs-
gemässen Sanitärartikel.
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[0036] Ein Vertikalschnitt durch einen ersten erfin-
dungsgemässen Sanitärartikel in Form einer Klosett-
schüssel ist in Fig. 1 dargestellt.
[0037] Die Klosettschüssel weist zwischen dem Klo-
settrand 11 und dem Siphonbogen 12 einen umfangs-
mässig geschlossenen und im Wesentlichen trichterför-
migen Aufnahmeraum 3 auf, der von oben her über eine
Aufnahmeöffnung 1 zugänglich ist und an seinem unte-
ren Ende, welches unterhalb der Siphonwasserlinie L
liegt, über eine Abgabeöffnung 4 in den Siphonbogen 12
einmündet.
[0038] Sie wird von zwei keramischen Bauteilen gebil-
det, einem ringförmigen Hohlkörper 13, welcher den Klo-
settrand 11 bildet und die Aufnahmeöffnung 1 definiert,
und einem weiteren Bauteil 14, welches den eigentlichen
trichterförmigen Bereich des Aufnahmeraumes 3 und
den Siphonbogen 12 bildet. Diese beiden Bauteile 13,
14, sind durch Garnieren miteinander verbunden und bil-
den gemeinsam die Begrenzungswandungen 2 des Auf-
nahmeraumes 3, wobei jedes der Bauteile 13, 14 jeweils
einen umfangsmässig geschlossenen Teilbereich 2d, 2e
dieser Begrenzungswandungen 2 bildet.
[0039] Der ringförmige Hohlkörper 13 weist an seiner
Unterseite einen umlaufenden Spalt 15 (anspruchsge-
mässe Zuführungsöffnung) auf, welcher über einen im
Inneren des Hohlkörpers 13 gebildeten Ringkanal 16
(anspruchsgemässer Zuführungskanal) mit Spülwasser
beaufschlagt werden kann, so dass das aus dem Spalt
15 austretende Spülwasser die unterhalb des Spaltes 15
angeordneten Bereiche der Begrenzungswandungen 2
des Aufnahmeraumes 3 im Form eines zusammenhän-
genden Spülwasserschleiers überspült und sodann dem
Transport etwaiger in den Aufnahmeraum 3 eingebrach-
ter fester und/oder flüssiger Stoffe durch den Siphonbo-
gen 12 in die Abwasserleitung dient.
[0040] Der Ringkanal 16 weist einen Spülwasseran-
schluss (nicht gezeigt) auf, über welchen er an die Zu-
führungsleitung einer Spülwasserquelle, z.B. eines Spül-
kastens oder eines Druckspülers, angeschlossen wer-
den kann.
[0041] Fig. 2 zeigt einen Vertikalschnitt durch einen
zweiten erfindungsgemässen Sanitärartikel in Form ei-
ner weiteren Klosettschüssel, welche sich von der in Fig.
1 dargestellten Klosettschüssel dadurch unterscheidet,
dass die Begrenzungswandungen 2 des Aufnahmerau-
mes 3 zusätzlich zu den im oberen Bereich des Aufnah-
meraumes 3 angeordneten umlaufenden Spalt 15 zum
Zuführen von Spülwasser im unteren Bereich des Auf-
nahmeraumes 3 eine Vielzahl einzelner Strahldüsen 5
(anspruchsgemässe punktförmige Zuführungsöffnun-
gen) aufweisen, welche in diesem Bereich gleichmässig
über den gesamten Umfang des Aufnahmeraumes 3 ver-
teilt sind und so einen Düsenring bilden, über den zu-
sätzlich Spülwasser in den Aufnahmeraum 3 eingebracht
werden kann.
[0042] Hierzu können die Strahldüsen 5 über einen
umlaufenden Zuführungskanal 6, welcher einen Spül-
wasseranschluss 17 zum Anschluss an die Zuführungs-

leitung einer Spülwasserquelle aufweist, gemeinsam mit
Spülwasser versorgt werden.
[0043] Die Strahldüsen 5 sind in einem hinterschnitte-
nen Bereich der Begrenzungswandungen 2 angeordnet
und derartig ausgerichtet, dass sie nach unten gerichtete
Spülwasserstrahlen erzeugen, welche in einem Bereich
auf die Begrenzungswandungen 2 des Aufnahmerau-
mes 3 auftreffen, der besonders zur Verschmutzung
durch in die Klosettschüssel eingebrachte Stoffe neigt.
Hierdurch erfolgt in diesem Bereich eine besonders in-
tensive Reinigung der Wand 2 der Klosettschüssel beim
Spülen. Auch werden die Spülwasserstrahlen beim Auf-
treffen auf die Begrenzungswandungen 2 derartig um-
gelenkt, dass sie im Wesentlichen axial in den Siphon-
bogen 12 einströmen, wodurch die Strömung im Siphon-
bogen 12 beschleunigt und der Abtransport insbesonde-
re von festen Stoffen aus dem Siphonbogen in die Ab-
wasserleitung verbessert wird.
[0044] Ein weiterer Unterschied zu der in Fig. 1 dar-
gestellten Klosettschüssel besteht darin, dass hier der
trichterförmige Bereich des Aufnahmeraumes 3 und der
Siphonbogen 12 nicht von einem einzigen Bauteil gebil-
det werden, sondern von insgesamt drei Bauteilen 7, 8,
9, von denen ein erstes Bauteil 7 im Wesentlichen den
trichterförmigen Bereich des Aufnahmeraumes 3 bildet,
ein zweites Bauteil 8 im Wesentlichen die Strahldüsen 5
und den Zuführungskanal 6 bildet und ein drittes Bauteil
9 im Wesentlichen den Siphonbogen 12 bildet.
[0045] Die Begrenzungswandungen 2 des Aufnahme-
raumes 3 werden hier also von insgesamt vier Bauteilen
7, 8, 9, 13 gebildet, wobei jedes dieser Bauteile 7, 8, 9,
13 jeweils einen umfangsmässig geschlossenen Teilbe-
reich 2a, 2b, 2c, 2d der Begrenzungswandungen 2 bildet.
[0046] Alle Bauteile 7, 8, 9, 13 sind durch Garnieren
miteinander verbunden und auf ihren die Begrenzungs-
wandungen 2 des Aufnahmeraumes 3 bildenden Ober-
flächen mit einer sich zusammenhängend über die Gar-
nierfugen 10a, 10b, 10c erstreckenden Glasur überzo-
gen.
[0047] Während in der vorliegenden Anmeldung be-
vorzugte Ausführungen der Erfindung beschrieben sind,
ist klar darauf hinzuweisen, dass die Erfindung nicht auf
diese beschränkt ist und auch in anderer Weise innerhalb
des Umfangs der nun folgenden Ansprüche ausgeführt
werden kann.

Patentansprüche

1. Sanitärartikel zum Anschluss an eine Abwasserlei-
tung, insbesondere Wasserklosett, Pissoir oder
Waschbecken, mit einer Aufnahmeöffnung (1), wel-
che in einen von Begrenzungswandungen (2) um-
fangsmässig geschlossenen Aufnahmeraum (3)
einmündet, zum Zuführen von festen und/oder flüs-
sigen Stoffen in den Aufnahmeraum (3), und mit ei-
ner Abgabeöffnung (4), zum Abführen von flüssigen
oder festen und flüssigen Stoffen vom Aufnahme-
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raum (3) in eine Abwasserleitung,
wobei die Begrenzungswandungen (2) des Aufnah-
meraumes (3) in einem Bereich zwischen der Auf-
nahmeöffnung (1) und der Abgabeöffnung (4) min-
destens eine Zuführungsöffnung (15; 5, 15) für eine
Spülflüssigkeit, insbesondere Spülwasser, aufwei-
sen, über welche in diesem Bereich an verschiede-
nen Umfangspositionen des Aufnahmeraumes (3)
Spülflüssigkeit in den Aufnahmeraum (3) einbring-
bar ist,
wobei die mindestens eine Zuführungsöffnung (15;
5, 15) über einen insbesondere sich in Umfangsrich-
tung des Aufnahmeraumes (3) erstreckenden Zu-
führungskanal (16; 6, 16) mit einer unter Druck ste-
henden Spülflüssigkeit versorgbar ist,
und wobei die Begrenzungswandungen (2) des Auf-
nahmeraumes (3) von mindestens zwei miteinander
verbundenen Bauteilen (13, 14; 7, 8, 9, 13) gebildet
sind, von denen jedes Bauteil (13, 14; 7, 8, 9, 13)
jeweils einen umfangsmässig geschlossenen Teil-
bereich (2d, 2e; 2a, 2b, 2c, 2d) der Begrenzungs-
wandungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bildet,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Teilbereich (2d; 2c, 2d) der Begrenzungs-
wandungen (2) des Aufnahmeraumes (3), welcher
die mindestens eine Zuführungsöffnung (15; 5, 15)
für Spülflüssigkeit aufweist, und der Zuführungska-
nal (16; 6, 16) gemeinsam von einem einstückig aus-
gebildeten Bauteil (13; 8, 13) gebildet sind.

2. Sanitärartikel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zuführungskanal als Ringkanal
(16; 6, 16) oder Ringkanalsegment ausgebildet ist
und insbesondere, dass das einstückige Bauteil (13;
8, 13), welches den Teilbereich (2d; 2b, 2d) der Be-
grenzungswandungen (2) des Aufnahmeraumes (3)
bildet, der die mindestens eine Zuführungsöffnung
(15; 5, 15) für Spülflüssigkeit aufweist, im Wesentli-
chen aus den Begrenzungen dieses Zuführungska-
nals (16; 6, 16) besteht.

3. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Zuführungsöffnung (15) als minde-
stens eine sich in Umfangsrichtung über einen Um-
fangsteilbereich oder über den gesamten Umfang
des Aufnahmeraumes (3) sich erstreckende spalt-
förmige Zuführungsöffnung (15), insbesondere als
Ringdüse, ausgebildet ist oder mindestens eine sol-
che spaltförmige Zuführungsöffnung, insbesondere
Ringdüse, umfasst.

4. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Zuführungsöffnung (5) als mehrere
sich in Umfangsrichtung über einen Umfangsteilbe-
reich oder über den gesamten Umfang des Aufnah-
meraumes (3) sich erstreckende punktförmige Zu-

führungsöffnungen (5), insbesondere mit im We-
sentlichen identischen Querschnitten, ausgebildet
ist oder solche punktförmige Zuführungsöffnungen
(5) umfasst.

5. Sanitärartikel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die punktförmigen Zuführungsöff-
nungen als Strahldüsen (5) ausgebildet sind und ei-
nen Düsenring oder ein Düsenringsegment bilden,
und insbesondere, dass sich, bei bestimmungsge-
mässer Beaufschlagung der Düsen (5) über den Zu-
führungskanal (6) mit einer unter Druck stehenden
Spülflüssigkeit, die einzelnen aus den Düsen (5)
austretenden Spülflüssigkeitsstrahlen im Wesentli-
chen in einem Punkt treffen oder in einem Bereich
konzentrieren, insbesondere in einem Bereich der
Begrenzungswandungen (2) des Aufnahmeraumes
(3).

6. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (13), welches den Teilbereich (2d) der Begren-
zungswandungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bil-
det, der die mindestens eine Zuführungsöffnung (15)
für Spülflüssigkeit aufweist, den an die Aufnahme-
öffnung (1) angrenzenden Teilbereich der Begren-
zungswandungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bil-
det.

7. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil, welches den Teilbereich der Begrenzungswan-
dungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bildet, der die
mindestens eine Zuführungsöffnung für Spülflüssig-
keit aufweist, den an die Abführungsöffnung (4) an-
grenzenden Teilbereich der Begrenzungswandun-
gen (2) des Aufnahmeraumes (3) bildet.

8. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (8), welches den Teilbereich (2b) der Begren-
zungswandungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bil-
det, der die mindestens eine Zuführungsöffnung (5)
für Spülflüssigkeit aufweist, weder den an die Auf-
nahmeöffnung (1) angrenzenden Teilbereich (2d)
noch den an die Abführungsöffnung (4) angrenzen-
den Teilbereich (2c) der Begrenzungswandungen
(2) des Aufnahmeraumes (3) bildet.

9. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Zuführungsöffnung (15; 5, 15) für
Spülflüssigkeit in der bei bestimmungsgemässer
Verwendung des Sanitärartikels vorliegenden
Schwerkraftrichtung gesehen in einem hinterschnit-
tenen Bereich der Begrenzungswandungen (2) des
Aufnahmeraumes (3) angeordnet ist.
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10. Sanitärartikel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sämtli-
che der Bauteile (13, 14; 7, 8, 9, 13), welche die
Begrenzungswandungen (2) des Aufnahmeraumes
(3) bilden, aus einem keramischen Material sind, ins-
besondere aus Porzellan oder Sanitärkeramik, und
durch Garnieren stoffschlüssig miteinander verbun-
den sind, und insbesondere, dass diese Bauteile
(13, 14; 7, 8, 9, 13) zumindest auf ihren die Begren-
zungswandungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bil-
denden Oberflächen mit einer sich zusammenhän-
gend über die Garnierfugen (10a, 10b, 10c) erstrek-
kenden Glasur überzogen sind.

11. Sanitärartikel nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil, wel-
ches den Teilbereich der Begrenzungswandungen
(2) des Aufnahmeraumes (3) bildet, der die minde-
stens eine Zuführungsöffnung für Spülflüssigkeit
aufweist, aus Metall oder Kunststoff ist und mit den
übrigen die Begrenzungswandungen (2) des Auf-
nahmeraumes (3) bildenden Bauteilen stoffschlüs-
sig, insbesondere durch Kleben, Verschweissen
oder Löten, oder kraftschlüssig, insbesondere durch
Klemmen, oder formschlüsssig, insbesondere durch
Verschrauben, verbunden ist.

12. Sanitärartikel nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die übrigen die Begrenzungswan-
dungen (2) des Aufnahmeraumes (3) bildenden
Bauteile jeweils aus einem keramischen Material
sind, insbesondere aus Porzellan oder Sanitärkera-
mik.

13. Verfahren zur Herstellung eines Sanitärartikels nach
einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend
die Schritte:

a) Bereitstellen eines ersten, einstückig ausge-
bildeten Bauteils (13; 8, 13),
welches eine umfangsmässig geschlossene
Durchtrittsöffnung bildet, deren Begrenzungs-
wandungen (2d; 2b, 2d) in einem Bereich min-
destens eine Zuführungsöffnung (15; 5, 15) für
eine Spülflüssigkeit, insbesondere Spülwasser,
aufweisen, über welche in diesem Bereich an
verschiedenen Umfangspositionen Spülflüssig-
keit in die Durchtrittsöffnung einbringbar ist,
und welches einen insbesondere sich in Um-
fangsrichtung der ersten Durchtrittsöffnung er-
streckenden Zuführungskanal (16; 6, 16) bildet,
über den die mindestens eine Zuführungsöff-
nung (15; 5, 15) mit einer unter Druck stehenden
Spülflüssigkeit versorgbar ist;
b) Bereitstellen mindestens eines weiteren, ins-
besondere einstückigen Bauteils (14; 7, 9), wel-
ches mit Begrenzungswandungen (2e; 2a, 2c)
eine umfangsmässig geschlossene Durchtritts-

öffnung bildet; und
c) Zusammenfügen des ersten Bauteils (13; 8,
13) und des mindestens einen weiteren Bauteils
(14; 7, 9) zu einer Einheit, derart, dass die Be-
grenzungswandungen (2d, 2e; 2a, 2b, 2c, 2d)
der Durchtrittsöffnungen der Bauteile (13, 14; 7,
8, 9, 13) gemeinsam die Begrenzungswandun-
gen (2) eines umfangsmässig geschlossenen
Aufnahmeraumes (3) bilden, in welchen durch
Beaufschlagung des Zuführungskanals (16; 6,
16) mit einer Spülflüssigkeit unter Druck über
die mindestens eine Zuführungsöffnung (15; 5,
15) Spülflüssigkeit an verschiedenen Umfangs-
positionen einbringbar ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils einstückige Bauteile (13, 14;
7, 8, 9, 13) aus einem keramischen Material, insbe-
sondere aus Porzellan oder Sanitärkeramik, bereit-
gestellt werden und diese durch Garnieren zusam-
mengefügt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bauteile (13, 14; 7, 8, 9, 13) zu-
mindest auf ihren die Begrenzungswandungen (2)
des Aufnahmeraumes (3) bildenden Oberflächen
mit einer sich zusammenhängend über die Garnier-
fugen erstreckenden Glasur überzogen werden.
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